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Au unterer Anhaltswert im Sinne eines unteren Maximawertkriteriums 

AVV 

Baulärm 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm 

B Bundesstraße 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BEKS Schweizer Weisung für die Beurteilung von Erschütterungen und Körperschall bei 

Schienenverkehrsanlagen 
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BImSchV Bundes-Immissionsschutzverordnung 

bzw. beziehungsweise 

dB(A) Dezibel (A) 

DIN Deutsches Institut für Normung, ehemals Deutsche Industrienorm 

FBQ Feste Fehmarnbeltquerung 

Hz Hertz 

IP Immissionspunkt 

KBFmax maximale bewertete Schwingstärke 
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LAI Länderausschuss für Immissionsschutz 

LFmax Schallpegel-Maximalwert 
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Lr Beurteilungspegel 
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ÖNORM Österreichische Normen 
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s.o. siehe oben 

TA-Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

u. a. unter anderem 
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VDI Verein Deutscher Ingenieure 

vgl. Vergleiche 
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1. Veranlassung 

In seiner Stellungnahme zur Planung der Festen Fehmarnbeltquerung fordert das MELUR, 

neben anderen Schutz- und Überwachungskonzepten, auch die Erstellung eines Konzeptes 

für eine Erschütterungsüberwachung während des Baubetriebs für den Bereich der Insel 

Fehmarn. Das MELUR führt in seiner Stellungnahme aus, dass Ădie in Anlage 11.2, Kapitel 

5.3, genannten ĂErgªnzenden Hinweise (...) nur als Empfehlung benannt, (...) aber nicht als 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme festgelegt (werden). Dies muss jedoch erfolgen, 

um die Einhaltung von Anforderungen während des erschütterungsintensiven Baubetriebs zu 

gewährleisten. Die Anforderungen sind weiter auszuarbeiten. Hier sind u. a. konkrete 

Maßnahmen zur Begrenzung von Erschütterungen während der einzelnen Baumaßnahmen 

und an den einzelnen Bauflächen sowie konkrete Erschütterungsüberwachung an den 

Immissionsorten zu benennen.ñ  

In den Planfeststellungsunterlagen, Anlage 22 ĂSchutz- und ¦berwachungskonzepteñ, werden 

alle vorgesehenen Maßnahmen zur Einhaltung von Umweltauflagen in Rahmenkonzepten 

zusammengefasst dargestellt.  

Das vorliegende Rahmenkonzept Anlage 22.3 stellt die Anforderungen an die 

Erschütterungsüberwachung vor.  

Die Vorhabenträger erstellen vor Baubeginn und auf Grundlage der Rahmenkonzepte 

weiterführende Detailkonzepte, die die Details der umweltrelevanten Maßnahmen der 

Baufirmen zusammenfassen. Diese müssen mit den zuständigen Behörden vor Baubeginn 

einvernehmlich abgestimmt werden. 

Grundlage für das Erschütterungsüberwachungskonzept während des Baubetriebs bildet die 

für die Beantragung der Planfeststellung erarbeitete Erschütterungstechnische Untersuchung 

(Anlage 11.2.) sowie die Mess- und Prognoseergebnisse (Anlage 11.2.1). 

Die Einwirkungen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall bei Straßen- und 

Schienenverkehr der Festen Fehmarnbeltquerung sind aufgrund der großen 

Ausbreitungsabstände sehr gering und es wird eine deutliche Einhaltung der Anforderungen 

erwartet. Im Rahmen von anderen Planfeststellungen mit Bahnstrecken mit geringeren 

Abständen sind entsprechende Immissionsmessungen nur in einzelnen Fällen üblich, bei 

denen eine wesentliche Erhöhung der Immissionen und eine deutliche Überschreitung der 

Anforderungen zu erwarten oder nicht auszuschließen sind. In diesen Fällen werden 

Messungen zur Beweissicherung vorher und nachher vorgenommen. Im vorliegenden Fall 

ergibt sich wegen der großen Ausbreitungsabstände eine deutliche Einhaltung der 

Anhaltswerte, sodass keine Immissionsmessungen nach Fertigstellung der Festen 

Fehmarnbeltquerung erforderlich sind. 
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Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Anlage 12) wird das vorliegende Konzept im 

Anhang IB zum LBP als Konzeptblatt-Nr. 22.3 sowie im Anhang IA zum LBP im 

Maßnahmenblatt Nr. 0.13 (Erschütterungsüberwachung während der Bauphase) aufgegriffen. 

Die Vorhabenträger benennen einen Ansprechpartner für die Anwohner, der bei Anfragen zu 

Erschütterungen kurzfristig tätig werden kann. 
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2. Erschütterungstechnische Anforderungen  

Die Einwirkungen von Erschütterungen sind grundsätzlich auf Menschen sowie auf bauliche 

und technische Anlagen zu berücksichtigen. 

Auf die grundsätzliche Fragestellung der Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei 

dynamischen Einwirkungen wird in der VDI-Richtlinie VDI 2038 ĂGebrauchstauglichkeit von 

Bauwerken bei dynamischen Einwirkungen, Untersuchungsmethoden und 

Beurteilungsverfahren der Baudynamikñ umfassend eingegangen und auf die 

unterschiedlichen, auch internationalen Richtlinien in Hinblick auf die Einwirkung von 

Schwingungen auf Menschen sowie bauliche und technische Anlagen verwiesen. 

Zur Konkretisierung der Ziele im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist vom 

Lªnderausschuss f¿r Immissionsschutz (LAI) die ĂErsch¿tterungs-Leitlinieñ (Mai 2000) 

verabschiedet worden. Die ĂErsch¿tterungs-Leitlinieñ umfasst die Vorgehensweise zur 

Messung, Beurteilung und Verminderung von Erschütterungsimmissionen für 

genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen einschließlich 

Baustellen. 

Inhaltlich stimmt die ĂErsch¿tterungs-Leitlinieñ mit dem aktuellen Stand der Normen DIN 4150 

ĂErsch¿tterungen im Bauwesenñ und DIN 45669 ĂMessung von Schwingungsimmissionenñ in 

Hinblick auf die einzuhaltenden Immissionen überein. Die DIN 4150 umfasst zusätzlich die 

Erschütterungen infolge von Schienen- und Straßenverkehr. 

Schwingungsimmissionen sind demnach hinsichtlich ihrer Einwirkungen auf Menschen und 

auf bauliche Anlagen bei temporären und regelmäßig wiederkehrenden Emissionen sowie bei 

Baumaßnahmen zu berücksichtigen.  

Die Erschütterungen werden infolge von Baubetrieb oder Verkehr in den Boden eingeleitet 

(Emissionen) und breiten sich über den Boden (Transmission) bis zum Einwirkungsort aus 

(Immissionen). Bei der Übertragung der Erschütterungen im sogenannten Bodenhalbraum 

erfolgt in Abhängigkeit von dem Bodenprofil und der Bodenschichtung eine Verteilung in den 

Raum und damit eine Verminderung der Erschütterungsamplitude mit der Entfernung. 

Die Übertragung der Erschütterungen vom Boden in Gebäude erfolgt über die 

Gebäudegründung (Fundamente, Sohle, Pfähle). Von der Gebäudegründung verläuft die 

Übertragung weiter über Stützen und Wände bis auf die Stockwerksdecken, auf denen die 

Erschütterungen auf die Menschen einwirken. 

Bei der Übertragung vom Boden auf das Gebäude erfolgt, vereinfacht dargestellt, bei 

niedrigen Frequenzen im Bereich der Eigenfrequenz des Gebäudes auf dem elastischen 

Baugrund eine Vergrößerung und bei höheren Frequenzen oberhalb der Eigenfrequenz eine 

Verminderung der Erschütterungsamplituden. Die Eigenfrequenzen ergeben sich im 
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Wesentlichen aus der dynamischen Steifigkeit des Bodens sowie der Masse und Steifigkeit 

des Gebäudes. 

Bei der Übertragung der Erschütterungen innerhalb von Gebäuden von der Gründung über die 

Stützen und Wände bis auf die Stockwerksdecken kann eine deutliche Verstärkung der 

Schwingungsamplituden um eine Größenordnung, um den Faktor 10, auftreten. Diese 

sogenannte Resonanzanregung tritt bei einer Übereinstimmung oder Nähe der Resonanz- 

bzw. Eigenfrequenz mit der Anregungsfrequenz auf. Bei einer Anregung mit Frequenzen 

deutlich oberhalb dieser Resonanz- oder Deckeneigenfrequenz erfolgt bei der Übertragung 

eine Verminderung der eingeleiteten Erschütterungen. Bei dem in Resonanz oder 

resonanznah angeregten Bauteil handelt es sich häufig um die Stockwerksdecke und bei der 

Resonanz- oder Eigenfrequenz um die Deckeneigenfrequenz. Die Deckeneigenfrequenz 

hängt von dem Baumaterial (Stahlbeton, Holzbalken), der Geometrie (Spannweite, Dicke), 

den Auflagerbedingungen (Stützen, Wände, Art der Einspannung) sowie den tatsächlichen 

statischen Lasten ab. Die Deckeneigenfrequenzen liegen grundsätzlich im Bereich der 

Anregungsfrequenzen durch die hier zu betrachtenden Emittenten temporärer Baubetrieb und 

permanenter Verkehrsbetrieb. 

 

2.1. Menschen in Gebäuden 

2.1.1. Erschütterungen 

Die Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen auf Menschen in Gebäuden erfolgt gemäß 

der DIN 4150 ĂErsch¿tterungen im Bauwesenñ, Teil 2 ĂEinwirkung auf Menschen in 

Gebªudenñ. 

In der DIN 4150, Teil 2, wird als Beurteilungsgröße in eine maximale bewertete Schwingstärke 

KBFmax als Maximalwertkriterium und eine Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr als 

Mittelwertkriterium unterschieden. 

Infolge der Erschütterungseinwirkungen sind Belästigungen nur auszuschließen, wenn diese 

nicht wahrnehmbar sind. Bei Einhaltung der Anhaltswerte der Norm liegen erhebliche 

Belästigungen im Allgemeinen nicht vor. 

Die Anforderungen der Norm sind eingehalten, wenn die gemessenen, maximalen KBFmax-

Werte kleiner oder gleich dem unteren Anhaltswert Au der Norm sind. Die Anforderungen der 

Norm sind nicht eingehalten, wenn der obere Anhaltswert Ao überschritten wird.  

Liegen die gemessenen KBFmax-Werte zwischen den Anhaltswerten Au und Ao, so ist 

zusätzlich eine speziell gemittelte Beurteilungsgröße, die sogenannte Beurteilungs-

Schwingstärke KBFTr zu ermitteln. Die Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr ist mit der 

Anforderung für das Mittelwertkriterium, dem Anhaltswert Ar, zu vergleichen. 
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Tabelle 1: Erschütterungseinwirkungen auf Menschen 

DIN 4150 ĂErsch¿tterungen im Bauwesenñ Teil 2 ĂEinwirkung auf Menschen in Gebªudenñ  
Tabelle 1 (Ausgabe Juni 1999) 

Zeile Einwirkungsort Tags Nachts 

Au Ao Ar Au Ao Ar 

1 Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur 
gewerbliche und gegebenenfalls 
ausnahmsweise Wohnungen für Inhaber und 
Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen untergebracht sind 
(vergl. Industriegebiete BauNVO, § 9) 

0,4 6 0,2 0,3 0,6 0,15 

2 Einwirkungsorte, in deren Umgebung 
vorwiegend gewerbliche Anlagen 
untergebracht sind (vergl. Gewerbegebiete 
BauNVO, § 8) 

0,3 6 0,15 0,2 0,4 0,1 

3 Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder 
vorwiegend gewerbliche Anlagen noch 
vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 
(vergl. Kerngebiete BauNVO, § 7, 
Mischgebiete BauNVO, § 6, Dorfgebiete 
BauNVO, § 5) 

0,2 5 0,1 0,15 0,3 0,07 

4 Einwirkungsorte, in deren Umgebung 
vorwiegend oder ausschließlich Wohnungen 
untergebracht sind (vergl. Wohngebiet 
BauNVO, § 3, allgemeine Wohngebiete 
BauNVO, § 4, Kleinsiedlungsgebiete BauNVO, 
§ 2) 

0,15 3 0,07 0,1 0,2 0,05 

5 Besonders schutzbedürftige Einwirkungsorte, 
z. B. in Krankenhäusern, Kurkliniken, soweit 
sie in dafür ausgewiesenen Sondergebieten 
liegen 

0,1 3 0,05 0,1 0,15 0,05 

In Klammern sind jeweils die Gebiete der Baunutzungsverordnung BauNVO angegeben, die in der Regel 
den Kennzeichnungen unter Zeile 1 bis 4 entsprechen. Eine schematische Gleichsetzung ist jedoch nicht 
möglich, da die Kennzeichnung unter Zeile 1 bis 4 ausschließlich nach dem Gesichtspunkt der 
Schutzbedürftigkeit gegen Erschütterungseinwirkungen vorgenommen ist, die Gebietseinteilung in der 
BauNVO aber auch anderen planerischen Erfordernissen Rechnung trägt. 
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Die vorstehend genannten Anhaltswerte sind von der Nutzungsart der Gebäude in der 

örtlichen Umgebung des zu beurteilenden Bauwerks abhängig. Dabei hängt die Einordnung 

des Bauwerkes nicht nur von der vorhandenen oder geplanten Nutzung des Gebäudes selbst 

ab. Die Einordnung von Gebäuden wird gemäß der geltenden DIN 4150, Teil 2, Tabelle 1, 

vorgenommen (vgl. Tabelle 1). 

Die Anforderungen der Norm gelten für Wohnungen und vergleichbar genutzte Räume tags 

(6ï22 Uhr) und nachts (22ï6 Uhr). Für Anforderungen an eine Büronutzung werden die tags 

(6ï22 Uhr) gültigen Anhaltswerte angesetzt. 

Gemäß DIN 4150, Teil 2, ist bei Einhaltung der Anhaltswerte davon auszugehen, dass 

erhebliche Belästigungen vermieden werden. 

Zur Beurteilung von baubedingten Erschütterungen bis zu einer Dauer von 78 Tagen gelten 

tags gesonderte Anhaltswerte. Die Anhaltswerte sind abhängig von der Dauer des 

erschütterungsintensiven Baubetriebs. 

 

Tabelle 2: Erschütterungseinwirkungen durch Baumaßnahmen 

DIN 4150 ĂErsch¿tterungen im Bauwesenñ Teil 2 ĂEinwirkung auf Menschen in Gebªudenñ  
Tabelle 2 (Ausgabe Juni 1999) 

Dauer D Ò 1 Tag 6 Tage < D < 26 Tage 26 Tage < D Ò 78 Tagei 

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Beurteilungs-
größen 

Au
  Ao

*) Ar Au
  Ao

*) Ar Au
  Ao

*) Ar 

Stufe I 0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2 

Stufe II 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4 

Stufe III 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6 

*) Für Gewerbe- und Industriegebiete gilt Ao = 6 

 Die Werte werden durch lineare Interpolation bestimmt und sind in der Norm in einem Diagramm angegeben. 

Für die Nachtzeit gelten die Anforderungen der o. g. Tabelle 1 der DIN 4150, Teil 2. 
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In Abhängigkeit von der Höhe der Erschütterungseinwirkung sind drei Stufen festgelegt ï eine 

untere Stufe I, eine mittlere Stufe II und eine obere Stufe II ï nach denen sich der Baubetrieb 

zu richten hat: 

Stufe I 

Untere Stufe, bei deren Unterschreitung auch ohne besondere Vorinformation nicht mit 

erheblichen Belästigungen zu rechnen ist. 

Stufe II 

Mittlere Stufe, bei deren Unterschreitung ebenfalls noch nicht mit erheblichen Belästigungen 

zu rechnen ist, falls die folgenden Maßnahmen gemäß DIN 4150, Teil 2 a) bis e) und 

erforderlichenfalls f) getroffen werden: 

Ăa) umfassende Information der Betroffenen über die Baumaßnahmen, die 

Bauverfahren, die Dauer und die zu erwartenden Erschütterungen aus dem Baubetrieb; 

b) Aufklärung über die Unvermeidbarkeit von Erschütterungen infolge der 

Baumaßnahmen und die damit verbundenen Belästigungen; 

c) zusätzliche baubetriebliche Maßnahmen zur Minderung und Begrenzung der 

Belästigung (z.B. Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise der Erschütterungsquelle, usw.); 

d) Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden können, wenn sie 

besondere Probleme durch Erschütterungseinwirkungen haben; 

e) Information der Betroffenen über die Erschütterungseinwirkung auf das Gebäude; 

f) Nachweis der tatsächlich auftretenden Erschütterungen durch Messungen sowie 

deren Beurteilung bezüglich der Wirkung auf Menschen und Gebªude.ñ 

Bei zunehmender Überschreitung dieser Stufe werden mit wachsender Wahrscheinlichkeit 

erhebliche Belästigungen auftreten. Ist zu erwarten, dass die Anhaltswerte der Stufe II 

überschritten werden, so sind weniger erschütterungsintensive Verfahren zu prüfen. 

Stufe III 

Obere Stufe, bei deren Überschreitung die Einwirkungen unzumutbar sind. In diesem Fall wird 

die Vereinbarung besonderer Maßnahmen notwendig.  

Gemäß DIN 4150, Teil 2, können mit den o. g. MaÇnahmen a) bis f) die Ăpsychischen 

Auswirkungen der Ersch¿tterungseinwirkungen vermindert werdenñ. Die vorsorgliche 

Information der Betroffenen erhöht die Akzeptanz der Erschütterungseinwirkungen und wird 

grundsätzlich im Rahmen der allgemeinen Information gegenüber den Anliegern empfohlen, 

auch, um im Bedarfsfall von den Betroffenen z. B. auf den Betrieb besonders 

erschütterungsempfindlicher Anlagen hingewiesen zu werden. 
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Einerseits ist im Fall der Festen Fehmarnbeltquerung wegen der deutlich länger andauernden 

Bauphase (> 78 Tage) davon auszugehen, dass für permanente Baumaßnahmen die 

Anhaltswerte der Tabelle 1 gelten. Andererseits kann es temporäre erschütterungsintensive 

BaumaÇnahmen von k¿rzerer Dauer (Ò 78 Tage) geben, für welche dann tagsüber die 

Anhaltswerte der Tabelle 2 maßgeblich wären. 

2.1.2. Sekundäreffekte und sekundärer Luftschall 

Erschütterungseinwirkungen auf Gebäude können für die Wahrnehmung des Menschen 

zusätzlich Sekundäreffekte wie das Klirren von Gläsern oder sekundären Luftschall 

hervorrufen. 

Sekundärer Luftschall kann durch die Abstrahlung infolge von Erschütterungsübertragung 

durch schwingende, raumbegrenzende Flächen verursacht werden. Darüber hinaus können in 

Räumen stehende Wellen mit einer deutlichen Erhöhung der Luftschallpegel auftreten. Der 

sekundäre Luftschall ist im Allgemeinen tieffrequent und kann störend wahrnehmbar sein, 

insbesondere wenn der primäre Luftschall des Emittenten gering ist. 

Wegen der mit höheren Frequenzen zunehmenden Hörfähigkeit des Menschen sind als 

Anregung im wesentlichen Maschinenschwingungen und Schienenverkehrserschütterungen, 

seltener Baubetrieb, mit Frequenzen ab der 50 Hz-Terz und höher maßgeblich. Der 

sekundäre Luftschall wird also erst am Immissionsort emittiert, während der primäre Luftschall 

am Emissionsort, z. B. Schienenfahrzeug auf der Bahnstrecke, emittiert wird und dann ï 

insbesondere im vorliegenden Fall ï über eine gewisse Entfernung über die Luft zum 

Immissionsort übertragen wird. Die Betrachtungen zum primären Luftschall bezüglich des 

Baulärms erfolgen über das Lärmminderungskonzept. 

In der f¿r Immissionen aus Gewerbebetrieben und BaumaÇnahmen g¿ltigen ĂErsch¿tterungs-

Leitlinieñ wird zur Beurteilung von sekundªrem Luftschall verwiesen auf: 

¶ TA-Lärm, Abschnitt 6.2: Immissionsrichtwerte für Immissionsorte innerhalb von 

Gebäuden bei Körperschallübertragung 

¶ DIN 45680 Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der 

Nachbarschaft 

In der TA-Lärm wird ein auf die Beurteilungszeit bezogener Immissionsrichtwert 

(Beurteilungspegel) und ein einzuhaltender maximaler Luftschallpegel (Maximalpegel) 

angegeben. Es handelt sich um TA-Lärm, Abschnitt 6.2: Immissionsrichtwerte für 

Immissionsorte innerhalb von Gebäuden bei Körperschallübertragung Lr=35 dB(A) tags und 

Lr=25 dB(A) nachts; unter Berücksichtigung von Geräuschspitzen von maximal zusätzlich 10 

dB sind Maximalpegel von LFmax=45 dB(A) tags und LFmax=35 dB(A) nachts einzuhalten. 

Als Anforderungen für eine Wohnnutzung oder vergleichbare Nutzung kommen die tags und 

nachts gültigen Immissionsrichtwerte in Betracht. Für eine Büronutzung können die gleichen 

Anforderungen mit den tags gültigen Immissionsrichtwerten angesetzt werden. Bei Einhaltung 
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der Immissionsrichtwerte ist davon auszugehen, dass erhebliche Belästigungen vermieden 

werden. 

Zur Beurteilung von tieffrequentem Luftschall wird in der TA-Lärm zusätzlich auf die DIN 

45680 verwiesen. In der DIN 45680 ĂMessung und Bewertung tieffrequenter 

Gerªuschimmissionen in der Nachbarschaftñ wird eine differenzierte Betrachtung als in der 

TA-Lärm vorgenommen, um die besonderen Eigenschaften des tieffrequenten Luftschalls, 

etwa die Hörsamkeit und Störwirkung bei tiefen Frequenzen sowie das mögliche Auftreten 

einer Pegelüberhöhung durch Raummoden zu berücksichtigen. 

 

2.2. Bauliche Anlagen 

Die Erschütterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen sind im Hinblick auf die Vermeidung 

von Schªden zu betrachten. Als Richtlinien sind die ĂErsch¿tterungs-Leitlinieñ bzw. DIN 4150 

ĂErsch¿tterungen im Bauwesenñ, Teil 3 ĂEinwirkung auf bauliche Anlagenñ maÇgebend. 

Darüber hinaus wird ergänzend auf die Schweizer Norm SN 640 312 a verwiesen. Die 

Schweizer Norm SN 640 312 a ist in Deutschland fachlich akzeptiert. In der VDI 2038 (s. o.) 

wird auf die SN 640 312 a verwiesen und die Richtwerte der SN 640 312 a liegen in der 

Größenordnung der Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 31. 

Im Weiteren wird die Vorgehensweise gemäß der DIN 4150 beschrieben. 

Zur Vermeidung von Schäden werden Anforderungen in der DIN 4150 ĂErsch¿tterungen im 

Bauwesenñ, Teil 3 ĂEinwirkung auf bauliche Anlagenñ, mit Anhaltswerten der 

Schwinggeschwindigkeit für Erschütterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen sowie 

Hinweise zu Erschütterungseinwirkungen auf Böden angegeben. 

Für die Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen ist die DIN 4150 ĂErsch¿tterungen im 

Bauwesenñ, Teil 3 ĂEinwirkung auf bauliche Anlagenñ (aktuelle Ausgabe Februar 1999) 

heranzuziehen. Die Anhaltswerte der ĂErsch¿tterungs-Leitlinieñ des Lªnderausschusses f¿r 

Immissionsschutz (LAI) stimmen mit denen der DIN 4150 Teil 3 grundsätzlich über ein. 

In Hinblick auf die Einwirkungsdauer wird in der Norm zwischen kurzzeitigen 

Erschütterungseinwirkungen und Dauererschütterungen unterschieden. Kurzzeitige 

Erschütterungseinwirkungen werden so definiert, dass diese keine Häufigkeit aufweisen, 

welche Materialermüdung hervorruft oder Bauteile in Resonanz angeregt werden könnten. Als 

                                                   

 

1 Prof. Wolfgang Haupt, 2008, Einwirkung von Erschütterungen auf Bauwerke, 8. Symposium Bauwerksdynamik und 

Erschütterungsmessungen, EMPA 2008 
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Dauererschütterungen werden alle Erschütterungseinwirkungen definiert, die nicht 

kurzzeitigen Erschütterungseinwirkungen entsprechen. 

Bei Einhaltung der Anhaltswerte der DIN 4150, Teil 3, ist infolge der gemessenen 

Erschütterungen eine Verminderung des Gebrauchswertes nicht zu erwarten. Eine 

Verminderung des Gebrauchswertes ist nach Abschnitt 4.5 der DIN 4150, Teil 3, für 

Gebäudearten Tabelle 1, Zeile 2 und 3, auch dann gegeben, Ăwenn z. B. Risse im Putz von 

Wänden auftreten; vorhandene Risse vergrößert werden; Trenn- und Zwischenwände von 

tragenden Wªnden oder Decken abreiÇen.ñ Nach Abschnitt 5.1 der Norm ist für Schäden, die 

trotzdem beobachtet werden, Ădavon auszugehen, dass andere Ursachen für diese Schäden 

maßgebend sind.ñ 

2.2.1. Kurzzeitige Erschütterungseinwirkungen 

In der DIN 4150, Teil 3, sind Anhaltswerte zur Beurteilung kurzzeitiger 

Erschütterungseinwirkungen in Abhängigkeit von der Gebäudeart und der Frequenz für 

Fundamentmesspunkte in drei Raumrichtungen und Messpunkte in der obersten 

Deckenebene für die Horizontalschwingungen des Gebäudes angegeben. Für 

Dauererschütterungen werden Anhaltswerte für Messpunkte in der obersten Deckenebene für 

die Horizontalschwingungen genannt. Darüber hinaus werden in der Norm Anhaltswerte für 

kurzzeitige Schwingungen und Dauerschwingungen von Stockwerksdecken und 

Rohrleitungen angegeben.  
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Tabelle 3: Kurzzeitige Einwirkungen auf das Gesamtgebäude 

DIN 4150 ĂErsch¿tterungen im Bauwesenñ Teil 3 ĂEinwirkung auf bauliche Anlagenñ  
(Ausgabe Februar 1999) 

Tabelle 1: Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit vi zur Beurteilung der Wirkung  
von kurzzeitigen Erschütterungen auf Bauwerke 

 

Zeil
e 

 

Gebäudeart 

Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit vi in mm/s 

Fundament 
Frequenzen 

Oberste Decken- 
ebene, horizontal 

1 Hz bis 
10 Hz 

10 Hz bis 
50 Hz 

50 Hz bis 
100 Hz *) 

alle Frequenzen 

1 Gewerblich genutzte 
Bauten, Industriebauten 
und ähnlich strukturierte 
Bauten 

20 20 bis 40 40 bis 50 40 

2 Wohngebäude und in ihrer 
Konstruktion und/oder 
Nutzung  
gleichartige Bauten 

5 5 bis 15 15 bis 20 15 

3 Bauten, die wegen ihrer 
besonderen 
Erschütterungs-
empfindlichkeit nicht 
denen nach Zeile 1 und 2 
entsprechen und 
besonders erhaltenswert 
(z. B. unter 
Denkmalschutz stehend) 
sind 

3 3 bis 8 8 bis 10 8 

*) Bei Frequenzen über 100 Hz dürfen mindestens die Anhaltswerte für 100 Hz angesetzt werden. 

 

In der DIN 4150, Teil 3, werden Anhaltswerte für die maximale Schwinggeschwindigkeit bei 

Einwirkung kurzzeitiger Erschütterungen für die größte Komponente am Fundament, die 

Horizontalbewegung in der obersten Deckenebene und die vertikalen Deckenschwingungen in 

Feldmitte (DIN 4150, Teil 2, Abschnitt 5.2) genannt. 
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Gemäß der Norm Abschnitt 5.2 ist bei kurzzeitigen vertikalen Deckenschwingungen in 

Gebäuden gemäß Zeile 1 und 2 mit maximalen Schwinggeschwindigkeiten von vz Ò 20 mm/s 

eine Abminderung des Gebrauchswertes nicht zu erwarten.  

Unter der Voraussetzung, dass die zum Baubetrieb benachbarten, vorhandenen Leitungen 

nach dem heutigen Stand der Technik hergestellt und verlegt wurden, sowie darüber hinaus 

keine bodenmechanischen Vorgänge zu erwarten sind und bei Hausanschlussleitungen ein 

Abstand von mindestens 2 m zum Haus vorliegt, gelten die Anhaltswerte der nachfolgenden 

Tabelle. 

Tabelle 4: Kurzzeitige Einwirkungen auf Rohrleitungen 

DIN 4150 ĂErsch¿tterungen im Bauwesenñ Teil 3 ĂEinwirkung auf bauliche Anlagenñ  
(Ausgabe Februar 1999) 

Tabelle 2: Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit vi zur Beurteilung der Wirkung 
von kurzzeitigen Erschütterungen auf erdverlegte Leitungen 

Zeile Leitungsbaustoffe 
Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit vi  

in mm/s auf der Rohrleitung 

1 Stahl geschweißt 100 

2 
Steinzeug, Beton, Stahlbeton, Metall mit oder 
ohne Flansche 

80 

3 Mauerwerk, Kunststoff 50 

 

Für die zu dem Baubetrieb benachbarten, vorhandenen Hausanschlussleitungen bis zu einem 

Abstand von 2 m zum Haus gelten die Anhaltswerte für das Fundament des Hauses. 

2.2.2. Einwirkung von Dauererschütterungen 

Für Dauererschütterungen werden in der DIN 4150, Teil 3, Anhaltswerte für die maximale 

Schwinggeschwindigkeit der Horizontalbewegung im obersten Vollgeschoss und die vertikalen 

Deckenschwingungen in Feldmitte (DIN 4150, Teil 3, Abschnitt 6.2) genannt.  
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Tabelle 5: Einwirkung von Dauererschütterungen auf das Gesamtgebäude 

DIN 4150 ĂErsch¿tterungen im Bauwesenñ Teil 3 ĂEinwirkung auf bauliche Anlagenñ  
(Ausgabe Februar 1999) 

Tabelle 3: Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit vi zur Beurteilung der Wirkung 
von Dauererschütterungen auf Bauwerke 

Zeile Gebäudeart Anhaltswerte für die  
Schwinggeschwindigkeit vi in mm/s 

Oberste Deckenebene, horizontal, alle 
Frequenzen 

1 Gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten 
und ähnlich strukturierte Bauten 

10 

2 Wohngebäude und in ihrer Konstruktion 
und/oder Nutzung gleichartige Bauten 

5 

3 Bauten, die wegen ihrer besonderen 
Erschütterungsempfindlichkeit nicht denen 
nach Zeile 1 und 2 entsprechen und 
besonders erhaltenswert (z. B. unter 
Denkmalschutz stehend) sind 

2,5 

 

Für Dauerschwingungen von Decken wird gemäß Abschnitt 6.2 der Norm ein Wert von 

10 mm/s für Gebäude gemäß Tabelle 3, Zeile 1 und 2, angegeben. Für Gebäude gemäß 

Zeile 3 wird kein Anhaltswert genannt. 

Die Anhaltswerte für die Einwirkung von Dauererschütterungen auf benachbarte, vorhandene 

Leitungen gelten unter den gleichen Voraussetzungen wie bei den kurzzeitigen 

Erschütterungseinwirkungen und sind in der nachfolgenden Tabelle angegeben.  
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Tabelle 6: Einwirkung von Dauererschütterungen auf Rohrleitungen 

DIN 4150 ĂErsch¿tterungen im Bauwesenñ Teil 3 ĂEinwirkung auf bauliche Anlagenñ  
(Ausgabe Februar 1999) 

Tabelle 2: Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit vi zur Beurteilung der Wirkung 
von Dauererschütterungen auf erdverlegte Leitungen 

Zeile Leitungsbaustoffe 
Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit  

vi in mm/s auf der Rohrleitung 

1 Stahl geschweißt 50 

2 Steinzeug, Beton, Stahlbeton, Metall mit oder 
ohne Flansche 

40 

3 Mauerwerk, Kunststoff 25 
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3. Erschütterungsüberwachung  

3.1. Vorliegende Untersuchungsergebnisse 

Die Erschütterungstechnischen Untersuchungen mit dem Gutachten (Antragsunterlagen 

Anlage 11.2 vollständig überarbeite Fassung vom 03.05.2016) sowie den Mess- und 

Prognoseergebnissen (Antragsunterlagen Anlage 11.2.1 vollständig überarbeite Fassung vom 

03.05.2016) haben ergeben, dass aufgrund der großen Entfernung zwischen dem 

Absenktunnel bzw. dem Schienen- und Straßenverkehr und den Immissionsorten in den 

vorhandenen Gebäuden eine deutliche Einhaltung der Anforderungen an die Erschütterungen 

und den sekundären Luftschall zu erwarten ist. 

Die Betrachtung der Erschütterungsimmissionen aus dem Baubetrieb für die Errichtung des 

Absenktunnels hat ergeben, dass auch unter Berücksichtigung von erschütterungsintensivem 

Baubetrieb eine Einhaltung der Anforderungen an Erschütterungen zu erwarten ist. 

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass die in der Erschütterungstechnischen 

Untersuchung betrachteten Immissionen nicht entscheidungsrelevant sind für das 

Bauvorhaben Feste Fehmarnbeltquerung.  

Weiter wurde empfohlen, die aus der Erschütterungstechnischen Untersuchung erwartete 

Einhaltung der Anforderungen während erschütterungsintensiven Baubetriebs, z. B. beim 

Einsatz von Schlagrammen und Rüttelwalzen, durch eine Erschütterungsüberwachung 

messtechnisch zu überprüfen und nachzuweisen. 

Erschütterungseinwirkungen auf Böden gemäß Abschnitt 3.3.1 bzw. 3.3.2 sind bei dem 

Einsatz von erschütterungserzeugenden Bauverfahren, wie dem Einbringen von 

Gründungselementen wie Pfählen oder Spundbohlen mittels Schlagrammen oder Rüttler, bis 

in einem Abstand in der Größenordnung der Länge bzw. der Einbringtiefe der 

Gründungselemente zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall ist der Abstand zwischen den 

betreffenden Arbeiten und den vorhandenen, benachbarten baulichen Anlagen sehr groß, 

sodass Erschütterungseinwirkungen auf Böden im Weiteren nicht zu betrachten sind. 

Die Messung oder Überwachung von sekundärem Luftschall aus Baubetrieb ist nicht üblich 

und im vorliegenden Fall ist aus dem Baubetrieb kein maßgeblicher sekundärer Luftschall zu 

erwarten. Der sekundäre Luftschall wird in der Regel von anderen Geräuschquellen überlagert 

und ist schwierig von diesen zu trennen. Der sekundäre Luftschall ist im innerstädtischen 

Bereich häufig bei unterirdischem Schienenverkehr maßgeblich und kann auch dort nur in den 

Abendstunden bei sehr geringem Hintergrundgeräuschpegel aus anderen Lärmquellen 

zuverlässig erfasst werden. Aus den genannten Gründen wird eine Überwachung von 

sekundärem Luftschall aus Baubetrieb nicht vorgenommen. 

Im vorliegenden Fall der Festen Fehmarnbeltquerung ist bei den Erschütterungen infolge von 

Baubetrieb und Verkehr vor dem Hintergrund einer großen Entfernung zwischen Emissions- 
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und Immissionsort davon auszugehen, dass lediglich erschütterungsempfindliche Geräte zu 

berücksichtigen sind. 

Der Betrieb von sehr erschütterungsempfindlichen Geräten (z. B. Lithografiegeräte zur 

Herstellung von Halbleiterbauteilen oder Raster-Elektronen-Mikroskope in der Forschung) 

stellt eine besondere Nutzung dar und wäre von den ggf. vorhandenen Betroffenen selbst in 

Rahmen im Planfeststellungsverfahren anzugeben und dann im Einzelfall konkret zu 

betrachten. 

3.2. Immissionspunkte der vorliegenden Prognose aus den 
Antragsunterlagen- 

Als repräsentative Messobjekte für eine Erschütterungsüberwachung kommen die Gebäude 

mit den geringsten Abständen zum erschütterungsintensiven Baubetrieb in Betracht. Hierzu 

können ausgewählte Gebäude der vorliegenden Prognose der Erschütterungen bei 

Baubetrieb verwendet werden.  

In den nachfolgenden Darstellungen sind aus den vorliegenden Prognosen der 

Antragsunterlagen Anlage 11.2 und Anlage 11.2.1 die in der Prognose der Erschütterungen 

bei Baubetrieb für ausgewählten Gebäude als Immissionspunkte mit den Abständen zu der 

Erschütterungsquelle mit Baustellenverkehr in Abbildung 1, der Schlagramme in Abbildung 2 

und der Rüttelwalze in Abbildung 3 angegeben. 
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Abbildung 1: Emissionen Baustellenverkehr auf Baustraßen und am äußeren Rand von 
Baustelleneinrichtungsflächen aus Anlage 11.2 und Anlage 11.2.1 
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Abbildung 2: Betrieb Schlagramme Emissions- und Immissionsorte aus Anlage 11.2 und Anlage 11.2.1 
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Abbildung 3: Betrieb Rüttelwalze Emissions- und Immissionsorte aus Anlage 11.2 und Anlage 11.2.1 

 

3.3. Repräsentative Messobjekte für eine Erschütterungsüberwachung 

Ausgehend von den Untersuchungsergebnissen mit einer Prognose von Erschütterungen aus 

dem Baubetrieb in den Antragsunterlagen (Anlage 11.2 und Anlage 11.2.1) werden im 
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Folgenden ein Teil dieser Immissionspunkte als repräsentative Messobjekte vorgeschlagen. 

Darüber hinaus wird aufgrund der Lage ein weiteres Messobjekt ergänzend vorgeschlagen.  

3.3.1. IP1 Betriebsgebäude östliches Betriebsgelände Fährhafen 

Auf dem östlichen Bahn- und Hafengelände befinden sich mehrere Betriebsgebäude. Bei dem 

Immissionspunkt IP1 Puttgarden Hafen handelt es sich um das Gebäude mit der geringsten 

Entfernung zu den Emittenten. Das Gebäude ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

erstellt worden. 

Die Überwachung sollte während des Baubetriebs bei Einsatz der Schlagramme und der 

Rüttelwalze erfolgen. 

 

 

Abbildung 4: Lage IP1 Betriebsgebäude östliches Betriebsgelände Fährhafen 

  

IP1 Betriebsgebäude
östliches Betriebsgelände 

Fährhafen Puttgarden
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3.3.2. IP3 Marienleuchte Rethen 1 

Bei dem IP3 handelt sich um ein Wohngebäude, welches im 19. oder Anfang des 

20. Jahrhundert erstellt wurde und sich in der Straße Rethen 1 in Marienleuchte befindet. 

 

Die Überwachung sollte während des Baubetriebs bei Einsatz der Rüttelwalze erfolgen. 

 

 

Abbildung 5: Lage IP3 Marienleuchte Rethen 1 

  

IP3 Marienleuchte
Rethen 1
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3.3.3. IP4 Puttgarden Süd Marienleuchter Weg 12 

Bei dem IP4 handelt es sich um einen Hof und Wohngebäude. Im nördlichen Bereich befindet 

sich ein Wohngebäude, welches im 19. Jahrhundert erstellt wurde. Im südlichen Bereich des 

Hofes befindet sich ein neu errichtetes Wohngebäude. Es wird empfohlen, das ältere 

Wohngebäude als Messobjekt zu verwenden. 

Die Überwachung sollte während des Baubetriebs bei Einsatz der Rüttelwalze erfolgen. 

 

 

Abbildung 6: Lage IP4 Puttgarden Süd Marienleuchter Weg 12 

  

IP4 Puttgarden Süd
Marienleuchter Weg 12












